
Das Abbrennen von privatem Feuerwerk
während der Bundesfeier vom 31. Juli 2026 ist

aus Sicherheitsgründen im Perimeter
‘Hagenareal bis Standort Höhenfeuer’

verboten*.
 * Die Ortspolizeibehörde trifft Massnahmen, um konkrete Gefahren für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung sowie für die Umwelt abzuwehren und eingetretene Störungen zu beseitigen.
(Sicherheitsreglement Art. 19)

 *Die Sicherheitsbehörde trifft unaufschiebbare Massnahmen, um eingetretene, ernste Störungen
oder unmittelbar drohende ernste Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu
beseitigen oder abzuwehren. (Sicherheitsreglement Art. 20)

 *Jede Person ist gehalten, die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten und bei
Tätigkeiten auf Nachbarschaft und Drittpersonen Rücksicht zu nehmen.
(Sicherheitsreglement Art. 22)
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